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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1985

Norm

AußStrG §16 BIII2e

GmbHG §17

HGB §15

Rechtssatz

Im Gesetz ist weder die Frage ausdrücklich geklärt, ob der Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

sein Amt niederlegen kann, noch ob er in einem solchen Fall legitimiert ist, seine Löschung im Handelsregister zu

beantragen. Die Ansicht, dieser Geschäftsführer sei zu einer solchen Antragstellung nicht berechtigt, kann daher nicht

offenbar gesetzwidrig sein.
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